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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1991

Norm

BBG §1

Rechtssatz

Die ÖBB bilden einen Wirtschaftskörper, der ein Zweig der Betriebsverwaltung des Bundes ist. Sie haben keine

Rechtspersönlichkeit; ihr Unternehmensträger ist der Bund, welcher die Geschäfte des Wirtschaftskörpers unter der

Firma "Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)" betreibt.
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